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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im Gegensatz zu im Vorfeld des Volksentscheids geäusserten Befürchtungen wurde die
Ablehnung der Solidaritätsstiftung im Ausland kaum zur Kenntnis genommen und löste
auch keine negativen Reaktionen aus. Nach der Abstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer Neuauflage der
Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP und nach einigem Zögern auch die CVP
sprachen sich für die Anwendung der Verteilungsformel für die normalen
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit der Einreichung von Standesinitiativen bekräftigt.
Nach Ansicht des Eidg. Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen
speziellen Parlamentsbeschluss, da es sich bei den Goldverkäufen um
aussergewöhnliche Erträge handle. Im nationalen Parlament wurden in Bezug auf die
Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten die
Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden Räten,
dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt,
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. 1

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.10.2002
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.

«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So
seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
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Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,
warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 

Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
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der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 2

Schon im Februar 2018 gaben Gegnerinnen und Gegner der Einführung von E-Voting
bekannt, eine Volksinitiative einreichen zu wollen, mit der E-Voting verboten werden
solle. Franz Grüter (svp, LU), der führende Kopf hinter dieser Idee, wollte aber zuerst
auf parlamentarischer Ebene versuchen, ein Moratorium einzuführen. Weil dies
allerdings nicht gelang, trieb der IT-Unternehmer seine Idee voran. Ein breit
abgestütztes Komitee mit Vertretenden der Jungparteien der FDP, der SVP und der
GLP, der Piratenpartei, nationalen Politikern der SP (Jean-Christophe Schwaab, VD), der
GP (Balthasar Glättli, ZH) und der SVP (Claudio Zanetti, ZH; Gregor Rutz, ZH), dem Chaos
Computer Club (Hernâni Marques), Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie
Rechtsanwältinnen und -anwälten verabschiedete Anfang September den definitiven
Initiativtext der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine sichere und
vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)». Die Initiative will ein
mindestens fünfjähriges E-Voting-Verbot, das erst fallen darf, wenn jedes Individuum
seine eigene Stimmabgabe und die Ermittlung der Ergebnisse ohne besondere
Sachkenntnisse überprüfen kann. 
Die Bundeskanzlei schloss ihre Vorprüfung der Initiative Ende Februar 2019 ab; die Frist
für die Unterschriftensammlung dauert nun bis zum 12. September 2020. An der
Medienkonferenz beteuerte das bunt gemischte Komitee, dass es ihm um den Schutz
der direkten Demokratie vor Manipulationen gehe. Die Sicherheit von E-Voting sei
heute nicht gewährleistet und der vom Bund «blauäugig» vorangetriebene Prozess zur
Einführung von «Vote électronique» müsse deshalb gestoppt werden. In den Medien
wurde das Anliegen weitestgehend positiv kommentiert. Die WoZ forderte ihre
Leserschaft auf, Unterschriften beizusteuern, und die NZZ erachtete die Digitalisierung
der Urne als unnötig. Der Nutzen von E-Voting sei gemessen an den Risiken
verschwindend klein, erklärte sie. Leise Kritik wurde jedoch an der Idee laut, dass das
Moratorium erst aufgehoben werden soll, wenn Laien den technischen Prozess
verstehen. Dies komme einem Technologieverbot nahe, schrieb der Tages-Anzeiger in
einer Glosse und erdachte sich ähnliche kreative Moratorien: So sollen etwa erst dann
wieder AKWs gebaut werden dürfen, wenn diese von maximal fünf Säuglingen
gefahrenlos betrieben werden können, oder Flugzeuge erst dann Starterlaubnis
erhalten, wenn alle Passagiere das physikalische Prinzip des dynamischen Auftriebs
beschrieben hätten. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.02.2019
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Vier Jahre nach der Sprengung der traditionellen Zauberformel in der Waadtländer
Regierung sowie zwei Jahre nach der turbulenten Ersatzwahl, aus welcher erstmals
aufgrund der bürgerlichen Uneinigkeit eine links-grüne Regierungsmehrheit
hergegangen war, wurde das alte Kräfteverhältnis von fünf zu zwei zwischen der
Rechten und der Linken wiederhergestellt. Schon nach dem ersten Wahlgang der
Staatsratswahlen vom 15. März zeichnete sich ab, dass die Wahl des Kommunisten Josef
Zisyadis vor zwei Jahren eher ein Protest gegen die herrschenden Zustände als ein
Vertrauensbeweis in den unkonventionellen Linksaussen dargestellt hatte. Im ersten
Wahlgang wurden die drei bisherigen bürgerlichen Staatsräte Charles Favre und
Jacqueline Maurer-Mayor (beide fdp) sowie Claude Ruey (lp), die auf einer bürgerlichen
Siebnerliste angetreten waren, mit Stimmenanteilen zwischen 50% und 51% auf Anhieb
wiedergewählt. Auf der linken Seite, wo SP, PdA und Grüne gemeinsam auf einer
Sechserliste angetreten waren, verbuchte der Grüne Philippe Biéler mit 48,2% der
Stimmen das deutlich beste Resultat. Im Vorfeld des zweiten Wahlganges war die
Ausgangslage völlig offen. Die bürgerliche Seite präsentierte sich nach der Wahl ihrer
drei Bisherigen mit einer Dreierliste, während die Linke die Regierungsmehrheit mit
einer Viererliste zu verteidigen suchte. Der bisherige Erziehungsdirektor Jean-Jacques
Schwaab (sp) trat nicht mehr an, nachdem er im ersten Wahlgang das schlechteste
Ergebnis erzielt hatte.

Philippe Biéler (gp) konnte das gute Resultat der ersten Runde bestätigen und wurde im
zweiten Wahlgang mit einem Glanzresultat wiedergewählt. Auf den weiteren Plätzen
folgten neu die SP-Nationalrätin Francine Jeanprêtre, der liberale Parlamentspräsident
Charles-Louis Rochat sowie Jean-Claude Mermoud von der SVP, der für seine Partei
den vor zwei Jahren verlorenen Platz zurückholte. Die Liberalen eroberten somit zum

WAHLEN
DATUM: 15.03.1998
URS BEER
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ersten Mal seit vierzig Jahren einen zweiten Sitz, während die Sozialisten ihren seit 1955
besetzten zweiten Sitz einbüssten. Auf den hinteren Rängen klassierten sich Pierre-Yves
Maillard (sp), Eric Golaz (fdp) und Justizdirektor Zisyadis, der sein Regierungsmandat
nach nicht einmal zwei Jahren wieder verlor. Somit setzt sich die neue Waadtländer
Regierung aus 2 FDP, 2 Liberalen, 1 SVP, 1 SP und 1 GP zusammen. Die Anzahl Frauen in
der Regierung erhöhte sich auf zwei. Die Stimmbeteiligung betrug im ersten Wahlgang
31,2%, im zweiten 29,8%. 4

Im März wählten Waadtländerinnen und Waadtländer eine neue Regierung. Mit dem
Rücktritt des freisinnigen Finanzdirektors Charles Favre und des liberalen Staatsrats
Claude Ruey wurden zwei Sitze in der 7-köpfigen Exekutive frei. Auf der bürgerlichen
Siebnerliste kandidierte die FDP mit Wirtschaftsdirektorin Jacqueline Maurer und zwei
dem Zentrum nahe stehenden neuen Bewerbern, Kantonalbank-Vizedirektor Pascal
Broulis und Anwalt Eric Golaz. Die Liberalen schickten Gesundheitsdirektor Charles-
Louis Rochat und als Nachfolgerin Rueys die Direktorin der kantonalen
Immobilienkammer Claudine Amstein ins Rennen. Ebenfalls auf der bürgerlichen Liste
figurierten der gemässigte SVP-Staatsrat Jean-Claude Mermoud und Mario-Charles
Pertusio (cvp). Bei der Linken spannten SP und Grüne zusammen: Für die
Sozialdemokraten, die ihren 1998 verlorenen zweiten Sitz zurückerobern wollten,
kandidierte Erziehungsdirektorin Francine Jeanprêtre, Nationalrat Pierre Chiffelle und
die aus der Europabewegung stammende Anne-Catherine Lyon; für die Grünen trat der
auch von den Bürgerlichen geschätzte Staatsrat Philippe Biéler an. Nationalrat Josef
Zisyadis (pda) versuchte im Alleingang, nach seiner Abwahl 1998 wieder in die Exekutive
zurückzukehren. Im ersten Wahlgang vom 3. März verfehlten alle Kandidierenden das
absolute Mehr – ein Novum in der Waadt, wo es bisher stets zumindest einem
Bürgerlichen gelungen war, diese Hürde zu nehmen. Das beste Resultat erzielte der
Grüne Philippe Biéler. Auf ihn folgten die Bisherigen Jacqueline Maurer (fdp), Jean-
Claude Mermoud (svp) und Charles-Louis Rochat (lp), dann auf den Rängen fünf bis
neun die Neuen Pascal Broulis (fdp), Pierre Chiffelle (sp), Claudine Amstein (lp), Anne-
Catherine Lyon (sp) und Eric Golaz (fdp). Erst auf dem zehnten Rang landete
Erziehungsdirektorin Francine Jeanprêtre (sp). Sie gab für den zweiten Wahlgang ihren
Verzicht bekannt. Auch der Freisinnige Eric Golaz zog seine Kandidatur angesichts des
schlechten Abschneidens der FDP in den Grossratswahlen zurück.

Für den zweiten Wahlgang präsentierten die Bürgerlichen eine Fünferliste, während
sich die PdA der links-grünen Allianz anschloss. Das Resultat vom 17. März fiel bei einer
Wahlbeteiligung von lediglich 28,1% überraschend aus: Zwar behielten die Bürgerlichen
knapp die Mehrheit, doch mussten die Liberalen ihren zweiten Sitz, den sie in den
vergangenen Wahlen auf Kosten der SP gewonnen hatten, wieder abtreten. Nach
Ansicht von Kommentatoren war dies auch eine Quittung für das als unkollegial
empfundene Verhalten der Liberalen, weil sie die am Runden Tisch zu den Finanzen
ausgehandelten Vereinbarungen nicht eingehalten hatten. Das beste Ergebnis erzielte
wiederum Philippe Biéler (gp), gefolgt von den Neuen Anne-Catherine Lyon und Pierre
Chiffelle (beide sp) sowie dem Freisinnigen Pascal Broulis; erst auf dem fünften bis
siebten Platz landeten die Bisherigen Jacqueline Maurer (fdp), Jean-Claude Mermoud
(svp) und Charles-Louis Rochat (lp). Nationalrat Zisyadis (pda) verfehlte den
Wiedereinstieg nach vier Jahren nur äusserst knapp. 5

WAHLEN
DATUM: 17.03.2002
MAGDALENA BERNATH

Eidgenössische Wahlen

Zweite Wahlgänge waren in den acht Kantonen Zürich, St. Gallen, Waadt, Neuenburg,
Tessin, Luzern, Wallis und Freiburg nötig. Die letzten Resultate standen Ende November
fest. In den Kantonen Luzern, Wallis und Freiburg erfolgten die zweiten Wahlgänge in
stiller Wahl, da sich die zurückliegenden Kandidaten zurückzogen. Gewählt wurden im
Wallis René Imoberdorf (cvp, neu), in Luzern Konrad Graber (cvp, neu) und in Freiburg
der Bisherige Alain Berset (sp). Im Kanton Neuenburg wurde im zweiten Wahlgang
neben Gisèle Ory (sp) Didier Burkhalter (fdp) gewählt, Pierre Bonhôte (sp) musste sein
Mandat abgeben. Im Kanton Waadt schaffte das linke Zweierticket Géraldine Savary (sp)
und Luc Recordon (gp) die Wahl in den Ständerat, Charles Favre (fdp) und Guy Parmelin
(svp) hatten das Nachsehen. Im Tessin gelang Franco Cavalli (sp) der Einzug in den
Ständerat nicht, Dick Marty (fdp) und Filippo Lombardi (cvp), der wiederholt wegen
Verkehrsdelikten mit der Justiz in Konflikt geraten war, wurden wiedergewählt. Im
Kanton St. Gallen verzichtete die SP-Kandidatin Kathrin Hilber für den zweiten
Wahlgang auf eine Kandidatur, um die Wiederwahl von Erika Forster (fdp) und Eugen

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL
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David (cvp) zu sichern. Diese Strategie ging auf, die SVP konnte sich mit ihrem
Kandidaten Toni Brunner nicht durchsetzen. Im Kanton Zürich zog sich nach längerem
Hin und Her die SP-Kandidatin Chantal Galladé nach dem ersten Wahlgang zugunsten
von Verena Diener (glp) zurück. Da Diener im zweiten Wahlgang damit allein gegen den
SVP-Kandidaten Ueli Maurer antreten konnte, gelang ihr die Wahl in den Ständerat mit
einem Vorsprung von knapp 30'000 Stimmen. 6

Die Rekordzahl von 22 eingereichten Listen (2007: 14) im Kanton Waadt war dem
Umstand geschuldet, dass zahlreiche Parteien mehrere Unterlisten eingereicht hatten.
Die SP, die CVP, die SVP, die Grünen und die FDP traten alle auch mit einer Liste der
jeweiligen Jungpartei an. Die im Kanton Waadt noch nicht mit der FDP fusionierten
Liberalen kandidierten ebenfalls. Während die FDP mit den Namen PLR.Les Radicaux
kandidierten, war die Liste der LPS mit PLR.Les Libéraux überschrieben. Neu
kandidierten zudem die GLP, die BDP und die Piratenpartei. Auch der in Genf
gegründete Mouvement Citoyens Romand (MCR) trat im Kanton Waadt an. Von den 334
Kandidierenden (2007: 224) waren 32,3% Frauen (2007: 34,8%). Waadt war der einzige
Kanton, in dem die SVP mit der FDP eine Listenverbindung einging. Einen breiten
Verbund bildeten auch die CVP zusammen mit der EVP, der EDU, der GLP und der BDP.
Auf der linken Seite verbanden sich SP, PdA, La Gauche (solidaritéS) und die Grünen.
Allerdings war die extreme Linke lange Zeit uneinig über ihr strategisches Vorgehen.
Von den insgesamt 18 Sitzen waren vier vakant. Als besonders wacklig wurden im Vorfeld
der Wahlen die Sitze von Josef Zysiadis (pda) sowie von Charles Favre (fdp) und Claude
Ruey (lps) betrachtet, die alle drei zurückgetreten waren. Beim Sitz des ebenfalls
zurücktretenden Daniel Brélaz (gp) wurde hingegen erwartet, dass die Grüne Partei
diesen halten würde. Die eigentliche Frage war, ob die Wahlen am Verhältnis zwischen
links-grün (8 Sitze) und bürgerlich (10 Sitze) etwas ändern würden. 

Aufgrund einer Softwarepanne konnten die definitiven Resultate der Wahlen erst am
Montagabend bekannt gegeben werden. Die grosse Gewinnerin der Wahlen war die SP,
die zu ihren bisher vier Sitzen zwei hinzugewinnen und ihren Wähleranteil um 3,2
Prozentpunkte auf 25,2% erhöhen konnte. Mit dem besten Resultat seit mehr als 30
Jahren schickten die Sozialdemokraten damit die grösste Delegation nach Bern,
darunter auch die Neuen Cesla Amarelle und Jean Christoph Schwaab, der für die
wieder in den Ständerat, aber auch in den Nationalrat gewählte Géraldine Savary
nachrückte. Die Sitzgewinne konnten am Verhältnis links-bürgerlich allerdings nichts
ändern, gingen sie doch auf Kosten der extremen Linken, die den Sitz des
zurückgetretenen Zysiadis nicht verteidigen konnte (PdA und SolidaritéS kamen
zusammen auf 3,9%), und der Grünen, die einen ihrer drei Sitze und 2,7 Prozentpunkte
an Wählerstimmen hergeben mussten (neu: 11,6%). Die Bürgerlichen hielten also ihre
insgesamt zehn Sitze, aber auch in ihrem Lager kam es zu Verschiebungen. Ihre drei
Sitze verteidigen konnte die FDP, die in der Wählergunst sogar leicht zulegte (+1,7
Prozentpunkte, 16,3%). Als Nachfolger von Favre wird Olivier Feller die FDP in Bern
vertreten. Die CVP (-1 Prozentpunkt, 4,6%) und die LPS (-2,4 Prozentpunkte, 5,7%)
mussten zwar Verluste verkraften, konnten ihren jeweiligen Sitz aber ebenfalls halten.
Für die LP wurde Fathi Derder neu gewählt. Trotz Wählergewinnen (+0,5 Prozentpunkte,
22,9%) musste die SVP einen Sitzverlust hinnehmen, der von der neu antretenden GLP
erobert wurde, die auf Anhieb 5,1% der Wählerschaft hinter sich scharen und von ihrer
Listenverbindung profitieren konnte: Isabelle Chevalley sorgte dafür, dass die GLP auch
die französische Schweiz im Nationalrat vertritt. Von den kleinen Parteien, inklusive
BDP (0,8%), EDU (1,1%. -0,2 Prozentpunkte) und MCR (0,5%) erreichte keine das nötige
Quorum. Mit Ausnahme von Alice Glauser (svp) wurden alle Bisherigen wiedergewählt;
Christian van Singer (gp) rückte für den im zweiten Wahlgang in den Ständerat
gewählten Luc Recordon (gp) nach. Sechs Frauen vertreten den Kanton Waadt in Bern,
wobei die SP drei, die GP, die GLP und die FDP je eine Abgeordnete stellen. Damit blieb
der Frauenanteil im Vergleich zu 2007 unverändert bei 33%. Die Wahlbeteiligung betrug
41,6%, und war damit so tief wie in keinem anderen Nicht-Majorzkanton. 7

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Wie bereits 2008 angekündigt, beantragte der Bundesrat anfangs Jahr dem Parlament
ein zweites Programm zur Stützung der Konjunktur. In einem Nachtrag zum
Voranschlag 2009 nutzte er den im Rahmen der Schuldenbremse verbliebenen
finanzpolitischen Spielraum von rund 700 Mio Fr. aus. Der grösste Teil dieser Mittel
(rund 390 Mio Fr.) sollten dem Ausbau und Unterhalt der Strassen- und
Bahninfrastruktur dienen; rund 100 Mio Fr. waren für Projekte der neuen
Regionalpolitik vorgesehen und weitere 50 Mio Fr. für die Förderung der Forschung und
Entwicklung. Zusätzlich gefördert werden sollten auch energiepolitisch motivierte
Projekte. Zusätzlich schlug der Bundesrat eine vorübergehende Flexibilisierung der
Leistungen der Exportrisikogarantie und der Wohneigentumsförderung vor. So soll bei
der Wohnbauförderung auf die Rückzahlung von Krediten teilweise verzichtet werden,
wenn diese Mittel für energietechnische Sanierungen verwendet werden. In eigener
Kompetenz beschloss die Regierung zudem die Verlängerung der Höchstdauer der
Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate. 
In der Frühjahrssession verabschiedete der NR eine damit erfüllte Motion Favre (fdp,
VD) für zusätzliche Mittel zugunsten der Regionalpolitik und eine Motion der CVP
(08.3968) mit einem Aktionskatalog, der sich zu einem guten Teil mit den vom BR
vorgeschlagenen Massnahmen deckte, und der auch vom SR teilweise überwiesen
wurde. Der SR hiess zudem ein Postulat der WBK (09.3004) für zusätzliche
Forschungsmittel im Rahmen des Nationalfonds und der KTI gut 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.02.2009
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen
Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER
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Als Erstrat befasste sich der Nationalrat mit dem Vorschlag des Bundesrates zur
Verwendung des Verkaufserlöses aus dem überschüssigen Gold der Nationalbank.
Seine vorberatende Kommission schlug dabei eine grundlegende Änderungen am
Konzept vor: Der Bund sollte nicht nur einen, sondern zwei Drittel des Ertrags des rund
20 Mia Fr. betragenden Fonds erhalten. Zudem sollten diese Gelder nicht der
allgemeinen Bundeskasse, sondern der AHV zukommen. Diese Neuaufteilung von zwei
Dritteln für die AHV und einem Drittel für die Kantone würde auch bei der Auflösung
des Fonds nach dreissig Jahren (sofern dann kein anderer Verwendungszweck
bestimmt wird) zum Zuge kommen. Die Fraktionen der SP und der SVP unterstützten
grundsätzlich diesen Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Beide vertraten aber auch
noch eigene, abweichende Präferenzen. So sprach sich die SVP dafür aus, die Kantone
leer ausgehen zu lassen und den ganzen Ertrag der AHV zu überlassen. Die SP wollte
während einer ersten Periode von fünfzehn Jahren die zwei Drittel des Bundes je hälftig
für die AHV und für Bildungsprojekte verwenden, um dann in der zweiten Periode die
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung zu praktizieren (1/3 Bund, 2/3 Kantone ohne
Zweckbindung). Die FDP und die CVP stellten sich hinter den Bundesrat. Dabei sprach
sich die FDP zusätzlich für die von Favre (fdp, VD) beantragte Bestimmung aus, dass
sowohl der Bund als auch die Kantone die Gelder für den Schuldenabbau verwenden
müssen. Nach einer Abstimmungskaskade über die verschiedenen Minderheitsanträge
setzte sich schliesslich der von der SVP und SP getragene Vorschlag der Kommission
(2/3 für die AHV, 1/3 für die Kantone) durch. In der Gesamtabstimmung optierten 109
Abgeordnete für und 77 gegen diesen Verteilschlüssel. Dabei waren die FDP und die
CVP geschlossen dagegen, die SVP und die SP mit nur je zwei Gegenstimmen dafür und
die Grünen hälftig gespalten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2004
HANS HIRTER

Landwirtschaft

Agrarpolitik

C’est lors de la session de mai que le Conseil national a poursuivi les débats. En cas
d’abandon d’exploitation, une aide d’Etat à la reconversion dans des professions non
agricole a été acceptée. Le Conseil national a ainsi suivi tacitement le Conseil des Etats.
Pour le soutien aux agriculteurs prenant leur retraite anticipée, le principe a été
accepté mais les moyens financiers n’ont pas été accordés. Lors du vote sur le frein aux
dépenses, le résultat de 100 contre 6 ne s’est pas révélé suffisant, le quorum étant fixé
à 101. Le démocrate-chrétien Anton Eberhard (SZ) a obtenu, contre l’avis de Joseph
Deiss, une indemnité destinée à préserver la culture d’arbres fruitiers à haute tige. Le
conseiller fédéral a, sans succès, rappelé que des aides étaient déjà possibles dans ce
domaine et que l’argent manquait pour cette nouvelle mesure. Une coalition des
représentants du monde agricole, de socialistes et d’écologistes est parvenue à
imposer un moratoire, valable jusqu’à la fin 2009, sur l’importation et la mise en
circulation des organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à être utilisés dans
l’environnement (par exemple des semences). Les arguments de la bernoise Simonetta
Sommaruga (ps), proche des milieux de défense des consommateurs, ont séduit de
nombreux représentants de la paysannerie. Elle a notamment affirmé qu’une telle
mesure constituerait un avantage comparatif pour les produits suisses. En précisant
clairement leur mode de production, les producteurs indigènes auraient ainsi la
possibilité de compenser le handicap du prix par une dénomination « sans OGM ». Elle
a également mentionné, comme preuve des préoccupations des citoyens en la matière,
le succès obtenu dans les deux premiers mois de la récolte des signatures en faveur de
l’initiative « pour des aliments produits sans manipulations génétiques ». Les partisans
ont également mentionné le risque, pour les paysans utilisant de telles semences, de
devenir dépendants de l’industrie chimique et des brevets. Une minorité de la
commission, emmenée par le radical Charles Favre (VD), mais défendue par Gerold
Bührer (prd, SH) au plénum, a estimé que l’image de la Suisse, en tant que lieu de
recherche, serait certainement affectée par une telle décision. Joseph Deiss, au nom
du gouvernement, s’est exprimé dans le même sens. Le radical Claude Frey (NE) a
déploré que l’on tente d’introduire un moratoire de manière sournoise, au moyen des
dispositions transitoires de la loi sur l’agriculture. De plus, il a rappelé que le débat
avait eu lieu dans le cadre des délibérations sur Gen-Lex et qu’il continuerait avec
l’initiative populaire lancée en début d’année. L’enveloppe financière de 14,092
milliards pour la période de 2004 à 2007 a été acceptée à une large majorité. La
distribution des fonds reflète également les grandes orientations prises par la politique
agricole fédérale. Les paiements directs augmentent de 5%, à 10,017 milliards environ.
Les mesures destinées à améliorer les bases de production et les mesures sociales
progressent également de 1,5%, à 1,129 milliard de francs. Quant aux mesures de
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soutien au marché, elles baissent de 10%, à 2,946 milliards de francs. Ce crédit-cadre
est toujours susceptible d’être modifié lors des débats budgétaires annuels ou des
programmes d’allégements budgétaires. 10

Internationale Landwirtschaftspolitik

Lors d’une session extraordinaire consacrée aux négociations bilatérales avec l’UE
(bilatérales III), le Conseil national a adopté respectivement par 101 voix contre 73, 106
voix contre 63 et 104 voix contre 63 des motions Joder (udc, BE) (Mo. 10.3473),
Darbellay (pdc, VS) (Mo. 10.3818) et Favre (plr, VD) (Mo. 11.3464) chargeant le Conseil
fédéral d’interrompre les négociations avec l’UE relatives à l’accord de libre-échange
du secteur agroalimentaire. Par ailleurs, la motion Favre vise à exclure la production de
cigarettes des négociations avec l’UE concernant la santé publique. Les motionnaires
estiment que l’ouverture des marchés aurait des répercussions désastreuses pour les
revenus des milliers d’exploitations agricoles et considèrent que la stratégie de qualité
défendue par le Conseil fédéral n’est pas suffisante pour répondre à ce type de défi. Le
Conseil fédéral s’est opposé à ces motions arguant qu’un libre-échange ouvre de
nouveaux marchés aux entreprises suisses, notamment au secteur agroalimentaire, et
que les négociations relatives au secteur agricole sont liées aux négociations d’autres
domaines pour lesquels il souhaite obtenir des avantages (sécurité alimentaire, sécurité
des produits et santé publique). Une partie des démocrates-chrétiens ainsi qu’une très
grande majorité des radicaux-libéraux et des socialistes se sont opposés à ces
motions. 11

MOTION
DATUM: 09.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Sommer behandelte der Ständerat die Vorlage zu den Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
sprach sich der Rat mit 25:10 Stimmen für den neuen Verheiratetenabzug auch für
Paare aus, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, und verwarf damit einen
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher diesen streichen wollte. Die Vorlage
passiert die Gesamtabstimmung mit 35:0 Stimmen.

Im Nationalrat hatten ein Nichteintretens- und zwei Rückweisungsanträge keine
Chance: Eine Minderheit Genner (gp, ZH) fand es unverständlich, vor dem anstehenden
Systementscheid Splitting/Individualbesteuerung kostspielige Sofortmassnahmen zu
beschliessen. Eine Minderheit Jacqueline Fehr (sp, ZH) forderte statt des neuen
Verheiratetenabzugs eine Tarifanpassung, um keine Ungerechtigkeit bei den
Rentnerpaaren zu schaffen, während Wäfler (edu, ZH) das Steuersystem auf den
Haushalt als wirtschaftliche Einheit abstützen wollte. Gemäss Bundesrat Merz schaffe
eine Tarifanpassung statt des Verheiratetenabzugs neue Probleme. In der
Detailberatung unterlag ein Minderheitsantrag von Jacqueline Fehr (sp, ZH), der statt
des Verheiratetenabzugs auch für pensionierte Ehepaare, die über zwei
Renteneinkommen verfügen, den höheren Zweiverdienerabzug vorsah. Bundesrat Merz
lehnte den Zweiverdienerabzug für Rentner vor allem aus finanziellen Gründen ab. Die
Kommissionssprecher Zuppiger (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) räumten eine
Benachteiligung der verheirateten Rentner ein, doch schien ihnen diese im Hinblick auf
das neue Steuersystem, das in absehbarer Zeit realisiert werden soll, vertretbar. Die
Vorlage, die Mindereinnahmen von 650 Mio Fr. (davon 540 Mio für den Bund) zur Folge
hat, wurde in der Gesamtabstimmung gegen Stimmen aus dem links-grünen Lager
angenommen. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit
Einstimmigkeit und im Nationalrat mit 166:0 Stimmen bei 19 Enthaltungen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

01.01.65 - 01.01.21 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Indirekte Steuern

Beide Räte gaben einer Standesinitiative des Kantons Zürich, die den öffentlichen
Verkehr unter einen reduzierten Steuersatz stellen und ihm den vollen Vorsteuerabzug
gewähren wollte, keine Folge. Die vorberatende Kommission des Ständerates wollte im
Bereich des Service public keine Sonderregeln einführen und verwies auf die Beratung
zum neuen MWStG, in welcher dasselbe Anliegen bereits abgelehnt worden war.
Bahngewerkschafter Leuenberger (sp, SO) unterstützte dagegen die Initiative. Die
Förderung des öffentlichen Verkehrs entspreche einem hohen verkehrspolitischen Ziel
und die Besteuerung von Subventionen sei überhaupt ein Unsinn. Mit dem Hinweis auf
die EU, deren Staaten alle einen Sondersatz für den ÖV kennen, unterstützte auch
Spoerry (fdp, ZH) das Begehren. Der Rat lehnte die Standesinitiative aber mit 19 zu 14
Stimmen ab. Im Nationalrat stellte sich die Kommissionsmehrheit dem Anliegen
ebenfalls entgegen. Kaufmann (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) störten sich an der
Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem privaten Verkehr. Eine Förderung auf dem
Subventionsweg sei eher zu begrüssen. Mit 84 zu 72 Stimmen wurde der
Standesinitiative keine Folge gegeben. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf
Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 15

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Auf 1. Dezember übernahm die Schweiz die neuen Passagierrechte der EU. Damit haben
Passagiere bei Verspätungen, Überbuchungen und Absagen von Flügen bei Starts in der
Schweiz wie bei Abflügen aus der EU Anrecht auf eine Entschädigung. (Siehe dazu auch
die Antwort des Bundesrates auf eine Frage Favre (fdp, VD) (06.5042). 16

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Nationalrat wiederholte sich dann aber das Debakel des Vorjahres – allerdings mit
umgekehrten Vorzeichen. SP und Grüne lehnten die Vorlage geschlossen ab, weil ihrer
Meinung nach für das neue Modell der Prämienverbilligung zu wenig Geld gesprochen
wurde und weil sie mehr Planung statt mehr Wettbewerb wünschten. Die CVP enthielt
sich wegen der gestrichenen Kinderrabatte ebenso geschlossen der Stimme. Besonders
in der neuen Zusammensetzung der grossen Kammer hätte diese Allianz allein nicht
genügt, um die Vorlage bachab zu schicken. Auch die je vier Abweichler in FDP (die drei
Waadtländer Favre, Vaudroz und Guisan, der formell den Antrag auf Ablehnung stellte,
sowie Markwalder, BE) und SVP (die drei Zürcher Kaufmann, Keller und Maurer sowie
Dunant, BS), welche die Revision gegen den Willen der Fraktionsmehrheit ablehnten,
hätten nicht unbedingt zum Kippen der Vorlage führen müssen. Ausschlaggebend waren
letztlich Absenzen: Auf der linken Seite fehlten nur zwei Nationalräte, während bei der
FDP acht und bei der SVP neun Mitglieder abwesend waren. FDP-Fraktionschef Pelli (TI)
äusserte sich entsprechend enttäuscht über seine Leute, die andere Termine dieser
wichtigen Abstimmung vorgezogen hätten. Pelli ortete aber auch ein „Problem
Couchepin“: im Nationalrat habe dieser zwar noch mit einem dringlichen Appell
versucht, die Vorlage zu retten; tags zuvor habe er sie im Ständerat aber scheinbar
lustlos verteidigt und erklärt, bei einem Referendum würde es zwar nicht unmöglich,
aber schwierig, das Volk von dieser Revision zu überzeugen. Die Vorlage wurde mit 71 zu
66 Stimmen verworfen. Da sie in rund drei Jahren das ganze parlamentarische
Verfahren durchlaufen hatte, war sie damit definitiv gescheitert. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2003
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Im Kanton Waadt, der sich während Jahren aus humanitären Gründen geweigert hatte,
gewisse abgewiesene Asylbewerber auszuweisen, zeichnete sich auf Regierungsebene
eine Trendwende ab. Anfang Jahr fand ein Treffen zwischen Bundesrat Blocher und
Vertretern der Waadtländer Regierung statt, um das Schicksal der noch pendenten Fälle
vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien zu regeln. Gegen den Verzicht des Kantons
auf eine Globallösung und seine Zusage, die Ausschaffungen der definitiv abgewiesenen
Personen auch zu vollziehen, erklärte sich der Bundesrat bereit, jedes einzelne Dossier
noch einmal durch das BFF vertieft prüfen zu lassen. 523 abgewiesene Asylbewerber
fanden keine Gnade beim Bund. Die Waadtländer Regierung zeigte sich entschlossen,
die Ausschaffungen auch gegen den Willen des von den Bürgerlichen dominierten
Kantonsparlaments vorzunehmen, das eine Resolution an die Exekutive verabschiedete,
welche die Einhaltung humanitärer Prinzipien einforderte. Auch in der Bevölkerung
regte sich zunehmender Widerstand. Die beiden Waadtländer FDP-Vertreter im
Nationalrat, Christenund Favre, setzten sich ebenfalls für eine differenziertere
Sichtweise ein. Dennoch wurden die Rückführungen eingeleitet. Bundesrätin Calmy-

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.12.2004
MARIANNE BENTELI
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Rey veranlasste, dass den Weggewiesenen zumindest eine Rückkehrhilfe durch die
DEZA gewährt wurde. 18

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

In seiner Antwort auf eine Interpellation Favre (fdp, VD) bezüglich Investitionen von
Bundesmitteln in Hochschulbauten erläuterte der Bundesrat im Frühjahr, gemäss
Universitätsförderungsgesetz betrage der vom Bund finanzierte Anteil je nach
Finanzkraft der Universitätskantone 30% bis 55% der Aufwendungen. Nach Annahme
der NFA soll künftig für alle Kantone der gleiche Höchstbeitragsatz gelten. Mit der
Übertragung der Immobilien vom Bund an die ETH im Rahmen des
Entlastungsprogramms 2004 (EP 04) beabsichtigte die Regierung, die Verantwortung
über die Mittelverteilung zwischen Lehre und Forschung einerseits und Investitionen
andererseits dem ETH-Rat zu übergeben. Anlässlich der Beratungen zum EP 04 im
Sommer verweigerte das Parlament jedoch die Übertragung der Immobilien mit dem
Argument, eine derart weitreichende Gesetzesänderung gehöre nicht in ein
Sparprogramm, sondern erfordere eine separate Botschaft. Im Herbst lehnte der
Ständerat eine Motion seiner Spezialkommission, welche vom Bundesrat eine separate
Vorlage verlangte, mit der Begründung ab, die Regierung plane für 2006 eine
entsprechende Botschaft. 19

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mitte November lancierte ein freisinniges Komitee eine eidgenössische Volksinitiative
„Verbandsbeschwerderecht – Mehr Wachstum für die Schweiz“ mit dem Ziel,
Beschwerden von Umweltverbänden auszuschliessen, wenn ein Bauprojekt in einer
Volksabstimmung oder von einem kommunalen, kantonalen oder nationalen Parlament
gutgeheissen wurde. Zum 27-köpfigen Initiativkomitee gehörten neben Zürcher
Freisinnigen prominente FDP-Mitglieder anderer Kantone, namentlich Marianne Kleiner
(AR), Georges Theiler (LU), Charles Favre (VD), Duri Bezzola (GR), Françoise Saudan (GE)
und Léonard Bender (VS). Die Kantonalsektionen BS, FR, GE, GR, NW, SG, TG, TI, UR, VD,
VS und ZG schlossen sich dem Begehren an. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2004
MAGDALENA BERNATH

An der Delegiertenversammlung in Zürich sprach sich Bundesrat Merz in seinem finanz-
und fiskalpolitischen Tour d’Horizon für ein radikal vereinfachtes
Mehrwertsteuersystem und erstmals für die Einführung des Finanzreferendums auf
Bundesebene aus. Noch bevor die vom Bundesrat im Juni verabschiedete
Unternehmenssteuerreform II in die parlamentarischen Kommissionen gelangte,
billigten die Freisinnigen die Vorlage mit 190:3 Stimmen, unterstützten aber mit
grossem Mehr einem Vorschlag von Nationalrat Favre (VD), die Dividenden von
Aktionären künftig nur noch zum Satz von 50% zu besteuern und nicht wie vom
Bundesrat vorgesehen zu 80%. Dafür wollten die Freisinnigen den Kreis der
Begünstigten einschränken und Steuerentlastungen nur Aktionären gewähren, die
mindestens 10% Anteil an einem Unternehmen halten – der Bundesrat hatte auf eine
Fixierung der Mindestbeteiligung verzichtet. Mit 198:3 Stimmen bei zwei Enthaltungen
verwarfen die Delegierten anschliessend fast diskussionslos die Volksinitiative für ein
fünfjähriges Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft. 21
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MAGDALENA BERNATH
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